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Sehr geehrte Damen und Herrn, 

zum 32. Mal begrüße ich Sie im 
Namen des LVR-Amtes für Denk-
malpflege im Rheinland (LVR-ADR) 
sehr herzlich zu unserem Kölner 
Gespräch zu Architektur und Denk-
malpflege. „Der Denkmalbereich 
als Instrument. Inhalt, Ziel und 
Kontext“ lautet unser Thema, mit 
dem wir den Schutz und Pflege 
einer Denkmalgattung anspre-

chen, die vielfach als kompliziert, 
manchmal als ungeliebt oder auch 
arbeitsaufwändig beschrieben wird 
und eher mit einer gewissen Skepsis 
aufgenommen wird. 

Dabei ermöglicht der Schutz eines 
Denkmalbereiches als gleichbe-
rechtigte Gattung neben dem Ein-
zeldenkmal, historische Gesamt-
zusammenhänge und Strukturen in 
den Blick zu nehmen. Ein Denkmal-

Grußwort
Andrea Pufke,
Landeskonservatorin und Leiterin des  
LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland

Denkmalbereich 
Ortskern Nideggen, 
Blick aufs Nytstor. 
Foto: Silvia Margrit 
Wolf, LVR-ADR. 
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bereich ist eine Mehrheit baulicher 
Anlagen, deren historische Substanz 
wie beim Einzeldenkmal geschützt 
ist, wobei der Schutz durch eine 
Denkmalbereichssatzung sicher-
gestellt ist. Im Denkmalbereich 
können unterschiedliche Anlagen 
Denkmalwert besitzen: Stadt- und 
Ortsgrundrisse und -bilder, dörf-
liche und städtische Anlagen der  
Industrie, des Handwerks oder der 
Produktion.

Das LVR-ADR hat sich in den zu-
rückliegenden drei Jahrzehnten mit 
hoher Aufmerksamkeit den Denk-
malbereichen gewidmet und die Er-
gebnisse seiner Forschungen und 
Einzelbewertungen in zwei großen 
Publikationen zusammengetragen: 
1994 mit 80 geschützten Denkmal-
bereichen und 2016 mit weiteren 70 
Bereichen. Neben den in den Publi-
kationen bearbeiteten geschützten 
Denkmalbereichen warten jedoch 
annähernd 100 Denkmalwertgut-
achten auf ihre Umsetzung. Die-

se hohe Zahl belegt einmal mehr 
eindrücklich, wie gefährdet diese 
Denkmalgattung ist, was nicht nur 
mit den langwierigeren Eintra-
gungsverfahren im Rahmen einer 
kommunalen Satzung zu erklären 
ist. Vielfach fehlt der politische Wille 
zur Umsetzung. An dieser Tatsache 
hat auch das neue Denkmalschutz-
gesetz Nordrhein-Westfalen nichts 
geändert, auch wenn Beteuerungen 
zu einem verbesserten Schutz der 
Denkmäler eines der Ziele für die 
Novellierung gewesen sein sollen.

In unserer Veranstaltung heute 
beleuchten wir die Frage nach der 
Erhaltung der historischen Sub-
stanz und des Erscheinungsbildes 
eines Denkmalbereichs und lassen 
uns u. a. von fachkundigen Kolle-
ginnen und Kollegen der Unteren 
Denkmalbehörden berich ten, wel-
che baulichen und gestalterischen 
Veränderungen möglich und wie mit 
Denkmalbereichssatzungen zu ver-
fahren ist.
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Das nordrhein-westfälische Denk-
malschutzgesetz von 1980 führte 
mit dem „Denkmalbereich“ ein 
Schutzinstrument ein, mit dessen 
Hilfe historische Quartiere wie bei-
spielsweise Stadt- und Ortskerne 
oder Siedlungen mit ihren städte-
baulichen Qualitäten geschützt und 
behutsam weiterentwickelt werden 
können. In der Zwischenzeit liegen 
umfangreiche Erfahrungen mit 
diesem Schutzinstrument vor. Ziel 
dieser Tagung war daher, Bilanz zu 
ziehen und einen Ausblick zu wagen.

Es wurde diskutiert, welche Wir-
kungen durch die Ausweisung von 
Denkmalbereichen erzielt werden 
können und ob der Bedarf besteht, 

insbesondere ältere Satzungen an 
heutige Erfordernisse anzupassen 
und zu aktualisieren. Ebenso aktuell 
ist die Frage, auf welche Weise die 
Anforderungen eines Denkmalbe-
reichs in integrierte städtebauliche 
Entwicklungskonzepte eingebracht 
werden können und wie die Schutz-
ziele einer Denkmalbereichssat-
zung konkret im Quartier umgesetzt 
werden können.

Die große Zahl an Tagungs-
teilnehmer*innen und die regen 
Diskussionen machten deutlich, 
wie wichtig und gewinnbringend 
dieses Schutzinstrument für die 
Denkmalpflege ist.

Grußwort
Norbert Schöndeling,
Technische Hochschule Köln/Fakultät für Architektur,  
Institut für Baugeschichte und Denkmalpflege
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Themenblock I: 
Grundlagen
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1. Denkmalbereich 
Rees, erläuternde  
Karte zu den Schutz-
gegenständen.  
Karte: Elke Janßen- 
Schnabel, LVR-ADR  
© GeoBasis NRW, 2023.

Denkmalbereiche – aktuelle Aspekte 
Begründung – Inhaltliche Abgrenzung –  
Schutzgegenstände
Elke Janßen-Schnabel

Begründung – der Mehrwert
Denkmalbereiche sind Mehrheiten 
von baulichen Anlagen einschließ-
lich der mit ihnen verbundenen Stra-
ßen und Plätze sowie Grünanlagen, 
Frei- und Wasserflächen, so sagt 
es das Gesetz; die Satzung ist das 
entsprechende Schutzinstrument, 
also ein Werkzeug zum Schutz von 
Mehrheiten. Der Denkmalbereich, 
die Denkmalbereichssatzung, ist 
nicht das Instrument der 2. Wahl, 
unter dem Motto „Denkmal geht 
nicht, dann sagen wir doch Denk-
malbereich, denn wir meinen es ja 
sowieso nicht so ganz ernst.“ Die-
ser Ansatz kann durchaus sinnvoll 
sein, sollte dann aber auch genau 
bestimmt und auch substantiell 
begründet werden.

Für mich steht am Anfang des Pro-
zesses die Suche nach der histori-
schen Aussage im Zusammenhang, 
die Suche nach dem Mehrwert unter 
dem Motto: „mehr als die Summe der 
einzelnen Teile“, begleitet von den 
Fragen: Warum reicht der Schutz 
von Einzelobjekten nicht? Wie hoch 
ist der Wert der Gruppe? Worin liegt 
der Gewinn beim Schutz der Grup-
pe? In der Physik ist der Mehrwert 
die Emergenz. Sie bezeichnet die 
Möglichkeit der Herausbildung von 
neuen Eigenschaften infolge des Zu-

sammenspiels der einzelnen Ele-
mente; es zeigt sich also ein Ganzes, 
das mehr beinhaltet oder mehr kann 
als die Ansammlung seiner Teile: 
aus Häusern werden Straßenzeilen, 
Straßenräume, Plätze, aus Dächern 
Dachlandschaften, aus Promena-
den Schauseiten, aus Straßenräu-
men Stadtkörper, wahrgenommen 
in der Stadtsilhouette. 

Das die Einheit stiftende Moment, 
die Folie der historischen Entwick-
lung, kann topografisch gegeben 
sein, wie in Rees die ursprüngli-
che Insel im Rhein. Während der 
Erfassung zeigt sich dann in der 
kartografischen Differenzierung 
die Vielfalt dieser Mehrheit. 
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2. Denkmalbereich 
Gangelt, lila – religi-
öse Prägung, braun – 
strategische Prägung. 
Karte: Elke Janßen-
Schnabel, LVR-ADR  
© GeoBasis NRW, 2023.

3. Bonn, ehemaliges 
Regierungsviertel, 
historisch aussage-
kräftige Ensembles. 
Karte: Elke Janßen- 
Schnabel, LVR-ADR  
© GeoBasis NRW, 2023.

Doch der Zusammenhang kann 
durchaus auch anders begründet 
sein:
•	 thematisch, wie zum Beispiel in 

Gangelt. Strategisch bilden hier 
Mauer, Wall und Graben, Burg 
und Vorbereich bedeutsame 
historische Flächen, religiös 
Kirche, Friedhof, Kloster, Kran-
kenhaus, und 

•	 zeitlich bestimmt verdichten 
sich in Bonn 50 Jahre Regie-
rungszeit der Bundesregierung 
im gesamten Regierungsviertel, 
werden dann in Ensembles wie 
mit der Lupe betrachtet, im De-
tail bestimmt und über Blicke 

und Fotos vermittelt.
Wenn das die Einheit stiftende Mo-
ment nachgewiesen ist, dann ist das 
Denkmalschutzgesetz mit seinen 
Kriterien der Filter zur Satzung: 
denn immerhin nennt das Gesetz 
den städtebaulichen Wert zweimal: 
„bedeutend für Städte und Sied-
lungen“, dahinter steht die Frage 
nach der Siedlungsentwicklung, 
inwieweit der Denkmalbereich ein 
Konzentrat von Informationen zur 
typischen Siedlungsbildung einer 
Region ist. Dann heißt es, auf den Er-
haltungswert bezogen, „erhaltens-
wert aus städtebaulichen Gründen“. 
Darin steckt die Anschaulichkeit, 
der Raum, der im Ort gebildet wird, 
unter der Frage: Ist die Mehrheit 
stadträumlich substantiell vermit-
telbar durch das, was da steht und 
einen erfahrbaren Raum bildet? 
Die Form, den städtebaulichen 
Wert insgesamt zu fassen, ist der 
Denkmalbereich, und die Satzung 
sollte das in der Begründung diffe-
renziert erläutern.

Inhaltliche Abgrenzung
Hier möchte ich mit der Gegenpro-
be – „Ist die Begründung stichhal-
tig? Ist der Denkmalbereich auch 
wirklich das richtige Instrument?“ 
– den Denkmalbereich noch einmal 
hinterfragen und in der Abgrenzung 
zu anderen Instrumenten konkreti-
sieren, nicht im Zusammenspiel von 
Satzungsinstrumenten, sondern im 
Entweder-Oder von Satzungen mit 
unterschiedlichen Zielstellungen. 
Denn verschiedene Instrumente 
werden oft verwechselt und spä-
testens in Bürgerversammlungen 
müssen die Unterschiede erklärt 
werden. 
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4. Bonn, Blick auf 
historisch bedeut- 
same Zeugnisse 
verschiedener Zeit-
schichten (s. Abb. 5).  
Karte: Anna Graff  
© GeoBasis NRW, 2023.

5. Bonn, Museums-
meile an der B 9.  
Blick auf historisch 
bedeutsame Zeug-
nisse verschiedener 
Zeitschichten  
(s. Abb. 4).  
Foto: Hans Brauer, 
LVR-ADR, 2022.

Die Erhaltungssatzung (BauGB § 
172) ist oft das Mittel der „Dritten 
Wahl“. Wenn der Denkmalbereich 
nicht greift, dann wird eine „Er-
haltungssatzung“ vorgeschlagen. 
Aber die Schwerpunkte bei der 
Erhaltungssatzung sind andere: 
die städtebauliche Eigenart, auch 
die Zusammensetzung der Wohn-
bevölkerung, städtebauliche Um-
strukturierungen, das Ortsbild (in 
der Stadtgestalt), das Landschafts-
bild, die Weiterentwicklung, weiter-
hin der Schutz der ökologischen 
Vernetzung. Inhalt kann auch sein, 
Investoren- und Vermarktungs-
denken in städtebaulich wertvollen 
Quartieren mit stadtplanerischen 
Qualitätsansprüchen abzugleichen. 
Das sind jeweils völlig andere In-
halte als der Substanzschutz im 
Denkmalbereich. 

Die Gestaltungssatzung nach Lan-
desbauordnung NRW (§ 83) betrifft 
die äußere Gestaltung baulicher 
Anlagen sowie Werbeanlagen und 
Warenautomaten. Zwar ist sie eine 

sinnvolle Ergänzung, aber niemals 
eine Alternative zum Denkmalbe-
reich, denn die Gestaltungssat-
zung blickt nach vorne und regelt 
die zukünftige Entwicklung, sagt, 
was erlaubt ist: wie breit darf der 
Ortgang sein, wie groß die Gaube, 
das Fensterformat, der Abstand 
zum First, welches Material, wel-
che Oberflächenstruktur, welcher 
Farbton ist zulässig, also durchaus 
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mit konkreten Maßangaben, durch-
aus in der Form eines Katalogs zum 
Nachschlagen. 

Ein Vergleich der Auswirkungen  
von Denkmalschutz, Erhaltungs-
satzung, Gestaltungssatzung in 
Ortskernen ist ganz schwierig. 
Ich habe versucht, die Gegenüber-
stellung bei Siedlungen der 1950er 
Jahre mit Haustypen vorzunehmen, 
was mir plakativer erschien (s. Abb. 
6): in Düsseldorf-Golzheim sind die 
historischen Bau ten in die Jetztzeit 
gezogen durch eine Gestaltungssat-
zung; in Aachen: am Forster Weg, 
wird Substanz bewahrt und gepflegt 
durch Denkmalschutz; in Aachen:  
Im Mühlental, steht der Straßen-
raum im Fokus der Erhaltungs-
satzung; in Mönchengladbach, im 
ehemaligen NATO-Hauptquartier, 
entsprechen aufgrund der über-
zeugenden, einzigartig stimmigen 
Gesamtheit diese Wohngebiete den 
Kriterien eines Denkmalbereichs. 
In jedem dieser Beispiele ist die 
jeweilige Satzung zielbestimmt 
treffsicher gewählt. 

Hierzu ergänzend entwickelt und 
reguliert der Bebauungsplan (B-
Plan, ebenfalls eine Satzung nach 
Baugesetzbuch) ein Gebiet, er kann 
historischen Bestand punktuell mit 
Baulinien und Baugrenzen umfas-
sen, so dass kaum etwas anderes 
als Erhaltung möglich ist, auch 
können erhaltenswerte, das Ge-
biet prägende Objekte im B-Plan 
gekennzeichnet werden, aber ihre 
Substanz ist nicht vor dem Aus-
tausch geschützt. Im besten Fall, 
zum differenzierten Schutz, sind 
nach Bedarf verschiedene Satzun-
gen für einen Bereich fachspezifisch 
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Seite gegenüber 
und hier: 
6. Düsseldorf-Golz-
heim „Engländer-
siedlung“, Gestal-
tungssatzung, 2017; 
Aachen-Burtscheid, 
Belgische Sied-
lung, Forster Weg, 
Denkmal, 2023; 
Aachen-Burtscheid, 
Belgische Siedlung, 
Im Mühlental, Erhal-
tungssatzung, 2019. 
Fotos: Elke Janßen-
Schnabel, LVR-ADR; 
Mönchengladbach, 
ehem. NATO-Haupt-
quartier, Wohnsied-
lung, Carlisle Drive, 
Wert als Denkmal-
bereich festgestellt. 
Foto: Silvia Margrit 
Wolf, LVR-ADR, 2016.

ausgerichtet und decken jeweils 
inhaltlich das ab, was die andere 
Satzung nicht leisten kann. 

Schutzgegenstände
Der Mehrwert einer Gesamtheit 
zeigt sich in zusammenstehenden 
Merkmalen, Eigenschaften, die kon-
kret in Geschaffenem, Gebautem als 
Schutzgegenstände benannt wer-
den sollten. Diese können in Schich-
ten von unten nach oben, vom Keller 
bis zum Dach grafisch dargestellt 
und am Ende in einer erläuternden 
Karte zusammengefasst werden: 
Wegenetze, ineinander überge-
hende Freiflächen (solche, die zum 
Haustyp, zum Raumprogramm des 
Objektes, dazugehören, und solche 
mit Eigenwert), die Straßenräume 
füllende und Solitäre verbindende 
historische Bausubstanz, charakte-
ristische Blickbezüge: Achsen, Win-
kel, Kegel, sowohl von historischen 
Standorten als auch von heutigen, 
von denen jeweils das Charakteristi-
sche des Ortes besonders gut zu er-
leben ist. Bei dieser Erfassung und 

Bewertung steht die erhaltenswerte 
Bausubstanz im Mittelpunkt. Nach 
der Definition des LVR-Amtes für 
Denkmalpflege im Rheinland ist er-
haltenswerte Bausubstanz im Sinne 
des § 30 DSchG NRW (Kommunale 
Denkmalpflege und Denkmalpfle-
geplan) aus geschichtlichen Grün-
den erhaltenswert (aus wissen-
schaftlichen, ortsgeschichtlichen, 
städtebaulichen) und weist histo-
rische Substanz auf. Sie umfasst 
Gebäude/bauliche Anlagen (wie 
Mauern, Treppen, Terrassen), die 
aufgrund von Veränderungen oder 
geringer historischer Bedeutung 
nicht denkmalwert sind, die aber 
zur Anschauung und Erlebbarkeit 
des historischen Zusammenhangs 
beitragen: in einem Ort, Stadtteil, 
Straßenzug, etc. Ihr Verlust schmä-
lert den historischen Aussagewert 
des betrachteten Ganzen. Erhal-
tenswerte Bausubstanz meint bei 
einem Gebäude den historischen 
Baukörper, seine rundum in den 
Außenraum wirksame Substanz und 
die innere Baukörperstruktur, die 
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7. Bonn, Denkmalbe-
reich Combahnviertel, 
Rathausstraße/Com-
bahnstraße, überwie-
gend erhaltenswerte 
Substanz. Foto: Silvia 
Margrit Wolf, LVR-
ADR, 2020.

nicht von der äußeren Erscheinung 
zu trennen ist. Gemeint ist nicht die 
innere Ausstattung des Objektes. 

In dem Denkmalschutzgesetz Nord-
rhein-Westfalen in der Neufassung 
von 2022 wird der Begriff „Erschei-
nungsbild“ nicht mehr in der De-
finition (Begriffsbestimmung) ge-
nannt, sondern im Zusammenhang 
mit Maßnahmen in der Umgebung 
eines Denkmals oder eines Denk-
malbereichs und mit der Erhaltung 
von Denkmälern: damit wird – finde 
ich – das rein Bildhafte, bezogen auf 
die Substanz, im Denkmalbereich 
zurückgesetzt, und ich sehe darin 
eine Stärkung des Ansatzes, dass 
der Denkmalbereich eigene Inhalte 
hat und nicht nur Denkmäler zusam-
menfasst, sondern das Miteinander 
und dann, die historische Gesamt-
aussage vertiefend, (denkmal- und 
erhaltenswerte) Substanz schützt, 
denn Denkmalschutz ist für mich 
Substanzschutz, alles andere wäre 
Stadtgestaltung. 

So ist bei erhaltenswerten Objekt-
en im Denkmalbereich das Äußere 
prägend und substantiell erhaltens-
wert. Dann sind alle Maßnahmen am 

Äußeren steuerlich abschreibbar 
wie bei einem Denkmal. Das muss 
im Einzelfall genau abgestimmt 
werden. Doch was ist mit Bauten 
im Denkmalbereich, die nicht er-
haltenswert sind? Wann wird ein 
Abriss genehmigt? Wie sind die 
Forderungen an den Ersatzbau: im 
Baukörpervolumen, in der Außen-
form, in der Fassadenabwicklung, 
in den Proportionen, im Material, 
in den Fensterformaten, in der Ge-
schosszahl, in der Dachausbildung? 
Ein weiterer Fragenkomplex stellt 
sich beim Umgang mit Bauten, die 
in der Satzung nicht genannt sind 
(z. B., weil die Satzung schon älter 
ist), die aber im Bautyp im Sinne 
der Satzung erhaltenswert sind: 
Ein weitgehend einheitliches Wohn- 
und Gewerbeviertel ist die Bonner 
Nordstadt; um 1900 in Blockrand-
struktur entstanden, mit hofseitigen 
Werkstätten, die nicht explizit als 
erhaltenswert gekennzeichnet sind. 
Wie ist es hier mit denkmalpflegeri-
schen Forderungen und in der Folge 
mit steuerlichen Abschreibungen? 
Die Fragen zeigen, dass das Thema 
Denkmalbereich im Austausch mit 
Ihnen und untereinander auch in Zu-
kunft fortlaufend erörtert und wei-
tergedacht werden sollte und muss. 

Ausblick
Mit einer Reihe von Antworten von 
Studierenden an der Technischen 
Hochschule Köln im letzten Semes-
ter zum Sinn von Denkmalbereichen 
möchte ich meinen Vortrag been-
den. Ich hatte dort die die Facetten 
vom Denkmalbereich erläutert und 
am Ende nach Argumenten für einen 
Denkmalbereich gefragt; diese Ant-
worten möchte ich vorlesen: 
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8. Aachen, Denk-
malbereich Seffent, 
erläuternde Karte. 
Karte: Elke Janßen-
Schnabel, Ulrich 
Jacobs, LVR-ADR © 
GeoBasis NRW, 2019.

Ein „Denkmalbereich“ ist nichts 
Negatives, sondern sollte positiv, 
er sollte konstruktiv als Hilfsmittel 
gesehen werden. 
Die Denkmalbereichssatzung ist 
kein Angriff, sondern dient der 
Unterstützung der typischen Orts-
gestalt. 
Ein Ort ist als ein gewachsenes 
Ganzes ein historisches Zeugnis. 
Die Denkmalbereichssatzung hat 
den Ort jeweils insgesamt im Blick 
und passt auf, wieweit das Ganze 
Änderungen aushält. 

Alle Eingriffe sollten enger und 
konkreter als rein baurechtlich auf 
die Besonderheiten und charakte-
ristischen Merkmale abgestimmt 
werden. 
Die Satzung bestimmt den histo-

rischen Rahmen – Entwicklungen 
und Veränderungen sind immer 
noch möglich, müssen nur vergli-
chen werden mit dem festgelegten 
Spielraum.
„Denkmalbereich“ heißt nicht Still-
stand oder Museum, sondern Ein-
fügen von Neuem. 

Denkmalbereich bedeutet: Auf-
rechthalten der Ortstradition, den 
jeweiligen Ort sehen als Ort, in dem 
man gerne lebt, als „Heimat“. 
Das Bestehende, das sind bauliche 
Anlagen, räumliche Zusammenhän-
ge. Alles zusammen, der Ortskern 
insgesamt, ist ein würdiges Zeugnis 
der Geschichte, das mit regionaler 
Bauweise Identität stiftet.
Grundhaltung für einen Denkmal-
bereich ist nicht „Bedenken tragen“, 
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9. Nettersheim,  
Steinfelderstraße, 
Foto: Silvia Margrit 
Wolf, LVR-ADR, 2021.

sondern „Wertschätzen“ des Histo-
rischen, Ästhetik des Bestands: in 
der Architektur, im Material, in den 
Proportionen, in der Lage. 
Denn Denkmalbereich heißt: Be-
sonderheit, ist eine Auszeichnung, 
eine Ehre, man kann stolz sein, auf 
den Ort. 
Der Denkmalbereich ist, wie bei 
einem Brillantring, sozusagen die 
Fassung von Highlights, von Ein-
zelstücken, Solitären durch die 
Satzung, (z. B. wie die historischen 
Highlights im Bonner Regierungs-
viertel). 
Der Denkmalbereich setzt den 
Rahmen zum Lernen aus dem 
Historischen: sinnvolle Abläufe, 
handwerkliches Können aus über 
Jahrhunderte bewährten Hausty-
pen zu verstehen, denn alte Häuser 
zeugen von der Kenntnis der ört-
lichen Gegebenheiten und zeigen 
den bestmöglichen Einsatz von 
Erfahrungswerten, also von dem, 
was mit Technik, Material und Wis-
sen vor Ort möglich ist und was am 
besten passt. 

Der Denkmalbereich definiert einen 
Ausschnitt zum anschaulichen Wei-
tererzählen von Ortsgeschichte in 
Räumen und in Zusammenhängen, 
zum Anknüpfen ohne Brüche, zum 
bewussten Wahrnehmen der Um-
gebung.
Der Denkmalbereich unterstützt 
Weiterfortführen von Baukultur. 
Und schließlich: Der Denkmalbe-
reich steht für Respekt vor Vorhan-
denem, für einfühlsame Rücksicht, 
Umsicht, achtsamen Umgang mit 
Bestehendem, für bewussten, klu-
gen, sparsamen Umgang mit Res-
sourcen im Sinne von Nachhaltig-
keit, denn historische Bauten sind 
in mehrfacher Hinsicht Schätze und 
die Denkmalbereiche sind dann ei-
gentlich die Schatztruhen. 
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erst durch die Eintragung in die 
Denkmalliste gem. § 23 Abs. 1 S. 1  
DSchG NRW. Diese Eintragung, die 
einen Verwaltungsakt in Form ei-
ner Allgemeinverfügung darstellt, 
wirkt dort also konstitutiv, nicht 
nur deklaratorisch. Zu dem Ver-
waltungsakt „Eintragung“ muss, 
um diesen rechtlich existent wer-
den zu lassen, der entsprechende 
(Unterschutzstellungs-) Bescheid 
an die Eigentümerschaft hinzu-
kommen, der nur in bestimmten 
Fällen durch eine öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden 
kann, § 23 Abs. 5 S. 1 DSchG NRW. 
Kommt die Untere Denkmalbehörde 
zu dem Ergebnis, dass die Voraus-
setzungen des Denkmalbereiches 
erfüllt sind, steht der Kommune kein 
Ermessen bezüglich der Schaffung 
einer Denkmalbereichssatzung zu, 
sondern sie ist verpflichtet, diese zu 
erlassen – insoweit ist sie ebenso 
gebunden wie bei einem Bau- oder 
Gartendenkmal. Kommt sie die-
ser Pflicht nicht nach und drohen 
nachteilige Veränderungen, ist die 
Obere Denkmalbehörde gehalten, 
die Kommune aufzufordern, die 
Denkmalbereichssatzung binnen 
zwölf Monaten zu erlassen und nach 
fruchtlosem Ablauf selbst für den 
Schutz des Denkmalbereiches zu 
sorgen, und zwar mittels ordnungs-
behördlicher Verordnung als Über-
gangslösung, bis die Denkmalbe-
reichssatzung durch die Kommune 
doch noch geschaffen worden sein 
wird, § 11 DSchG NRW. 

Die gesetzliche Definition des Denk-
malbereiches
Am 01.06.2022 ist in Nordrhein-
Westfalen das neue Denkmal-
schutzgesetz in Kraft getreten und  

hat das alte Gesetz von 1980 ab-
gelöst. Die Legaldefinition des 
Denkmalbereichs enthalten beide 
Denkmalschutzgesetze, sie hat 
sich aber im Rahmen der Geset-
zesreform etwas verändert. Früher 
konnten Mehrheiten von Anlagen ein 
Denkmalbereich sein, auch wenn 
nicht jede dazugehörige einzelne 
bauliche Anlage die Voraussetzun-
gen des Denkmalbegriffs erfüllte 
(§ 2 Abs. 3 DSchG NRW a.F.), was 
im juristischen Umkehrschluss 
bedeutete, dass mindestens ein 
Gebäude selber ein Baudenkmal 
sein musste. Heute sind Denkmal-
bereiche Mehrheiten von baulichen 
Anlagen einschließlich der mit ihnen 
verbundenen Straßen und Plätze  
sowie Grünanlagen, Frei- und Was-
serflächen, und zwar auch dann, 
wenn keine der dazugehörigen bau-
lichen Anlagen die Voraussetzung en 
des § 2 Abs. 1 DSchG NRW erfüllt, 
§ 2 Abs. 3 DSchG NRW. Außerdem 
legte § 2 Abs. 3 DSchG NRW a.F. 
fest, dass Denkmalbereiche Stadt-
grundrisse, Stadt-, Ortsbilder und 
-silhouetten, Stadtteile und -viertel, 
Siedlungen, Gehöftgruppen, Stra-
ßenzüge, bauliche Gesamtanlagen 
und Einzelbauten sein können, so-
wie deren engere Umgebung, sofern 
sie für deren Erscheinungsbild be-
deutend ist. Hierdurch wurde klar, 
dass der Denkmalbereich nach 
dem Willen des Gesetzgebers 
primär auf den Erscheinungsbild-
schutz ausgerichtet sein sollte, 
während das Baudenkmal das Er-
scheinungsbild und die Substanz 
gleichermaßen schützte. Dennoch 
war bereits damals bei richtigem 
Rechtsverständnis davon auszuge-
hen, dass im Denkmalbereich auch 
diejenige Substanz geschützt sein 
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musste, die Träger des denkmal-
wertrelevanten Erscheinungsbildes 
war, denn ohne diese war und ist de 
facto kein Schutz des Erscheinungs-
bildes möglich. Auch denkmalpfle-
gerisch erscheint dies zwingend, da 
die historische Identität des Denk-
malbereiches erst dann gewahrt 
ist, wenn sie an dem relevanten 
Zeugniswert festgemacht werden 
kann, was in der Regel nur bei Vor-
handensein der Originalsubstanz 
und nicht et wa durch bloße Kopien 
möglich ist (vgl. Gumprecht 1999,  
S. 3). Die Folge des Erscheinungs-
bild schutzes ist, dass lediglich die 
von außen wahrnehmbare und da -  
durch auf den Denkmalbereich op - 
tisch einwirkende Substanz ge-
schützt sein kann; will man auch das 
Gebäudeinnere schützen, müsste 
die Möglichkeit der Unterschutzstel-
lung des Hauses bzw. seines Inneren 
als eigenes Baudenkmal geprüft 
werden. In der neuen Legaldefini-
tion des Denkmalbereiches wird 
das Erscheinungsbild nicht mehr 
erwähnt. Es heißt nun: „Denkmal-
bereiche können Stadtgrundrisse, 
Stadt-, Ortsbilder und -silhouetten, 
Stadtteile und -viertel, Siedlun-
gen, Gehöftgruppen, Straßenzüge 
und bauliche Gesamtanlagen sein. 
Hierzu gehören auch handwerkliche 
und industrielle Produktionsstätten, 
sofern sie die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 erfüllen.“ An dieser 
Stelle sei kurz erwähnt, dass der 
Begriff der Einzelbauten entfallen 
ist. Das Erscheinungsbild ist aber 
nicht ersatzlos aus dem Gesetz ver-
schwunden. Es findet sich nun in § 5  
Abs. 3 DSchG NRW: „Der Schutz 
dieses Gesetzes umfasst auch den 
Schutz vor Veränderungen der en-
geren Umgebung eines Denkmals 

oder eines Denkmalbereiches, so-
weit sie für dessen Erscheinungsbild 
von prägender Bedeutung ist.“ Es ist 
daher anzunehmen, dass es nach 
dem Willen des Gesetzgebers dabei 
bleiben soll, dass der Schutzzweck 
des Denkmalbereiches sich in erster 
Linie auf das Erscheinungsbild rich-
tet und die Substanz nur geschützt 
ist, soweit sie dieses Erscheinungs-
bild trägt. Es fällt aber zugleich auf, 
dass das Gesetz jetzt anders mit 
dem Begriff der engeren Umgebung 
umgeht. Durch das DSchG NRW  
a.F. sollte im Denkmalbereich auch  
diejenige engere Umgebung ge-
schützt sein, die für das Erschei-
nungsbild der in der Legaldefinition 
genannten Sachen (z. B. Bauten) 
relevant war. Es ging also um die 
engere Umgebung der Schutzge-
genstände im Denkmalbereich. Wie 
es sich mit der engeren Umgebung 
des Denkmalbereiches als solchem 
verhielt, also mit dem Raum, der 
von außen an den Denkmalbereich 
angrenzte, war nicht abschließend 
geklärt und ließ Platz für juristische 
Diskussionen. Dies ist nun durch das 
DSchG NRW, legt man seinen Wort-
laut zugrunde, entschieden: Auch 
die engere Umgebung des Denkmal-
bereiches selbst ist durch die neue 
Definition geschützt, sofern sie für 
sein Erscheinungsbild relevant ist. 
Beispielhaft sei eine als Denkmal-
bereich geschützte Ortssilhouette 
genannt, die von bestimmten Be-
zugspunkten außerhalb der Gren-
zen des Denkmalbereiches wahrge-
nommen wird. Es wäre erkennbar 
ein Eingriff in dessen geschütztes 
Erscheinungsbild, wenn Neubau-
ten zwischen den Sichtpunkt und 
die Ortssilhouette gesetzt werden 
würden. 
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Abgrenzung zum Baudenkmal
Auch dann, wenn die Vorausset-
zungen für die Schaffung eines 
Denkmalbereiches grundsätzlich 
vorliegen, sollte die Untere Denk-
malbehörde noch prüfen, ob nicht 
alternativ auch die Möglichkeit der 
Unterschutzstellung als Baudenk-
mal gem. § 2 Abs. 2 DSchG NRW in 
Frage kommt und welches Mittel im 
konkreten Fall vorzugswürdig ist: 
„Baudenkmäler sind Denkmäler, die 
aus baulichen Anlagen oder Teilen 
baulicher Anlagen bestehen. Zu ei-
nem Baudenkmal gehören histori-
sche Ausstattungstücke, soweit sie 
mit dem Baudenkmal eine Einheit 
von Denkmalwert bilden.“ Hier wie 
dort, werden also die baulichen An-
lagen genannt. Dass bei dem Bau-
denkmal immer auch die Substanz 
geschützt ist, ergibt sich aus § 7  
Abs. 1 S. 2 DSchG NRW: „Die dau-
erhafte Erhaltung der denkmalwer-
ten Substanz ist zu gewährleisten.“ 
Auf genau diesen Unterschied, den 
Schutzzweck, kommt es für die Wahl 
des bestgeeigneten Mittels der Un-
terschutzstellung letztlich an: Soll 
primär das Erscheinungsbild oder 
soll auch die Substanz vollumfäng-
lich geschützt sein? Daneben gibt 
es einige praxisnahe Gründe, die 
für das eine oder das andere spre-
chen können: So empfinden es viele 
Untere Denkmalbehörden generell 
als einfacher und schneller umsetz-
bar, wenn sie selbst eine Eintragung 
vornehmen, also das Baudenkmal 
wählen. Denn die Eintragung ist 
ein Verwaltungsakt, die nach dem 
DSchG NRW der alleinigen Zustän-
digkeit der Unteren Denkmalbehör-
de unterliegt; wenn in Kommunen 
auch die Zustimmung bestimmter 
Ausschüsse oder des Rates vorge-

schrieben ist, so ist dies eine ergän-
zende, kommunenintern wirkende 
Regelung, die nicht vom DSchG NRW 
vorgegeben ist. Die Denkmalbe-
reichssatzung hingegen muss das 
gesamte Satzungsgebungsverfah-
ren einschließlich der Öffentlich-
keitsbeteiligung durchlaufen und 
wird von der Kommune erlassen; 
dasselbe gilt, wenn Inhalte der 
Satzung später einer Veränderung 
bedürfen und die Satzung aufgeho-
ben und neu erlassen werden muss. 
Diese vermeintlichen Vorteile in den 
Verwaltungsabläufen dürfen aber 
bei der Wahl des Mittels letztlich 
nicht entscheidend sein, sondern 
Leitlinie der Entscheidung muss der 
angestrebte Schutzzweck bleiben. 
Die Denkmalbereichssatzung hat  
z. B. den Vorteil, dass durch sie auch 
solche Gebäude im Denkmalbereich 
geschützt werden können, die sel-
ber den Denkmalstatus nicht errei-
chen, etwa weil sie stark verändert 
wurden, dennoch aber im Denkmal-
bereich historisch erhaltenswert 
sind. Diese Gebäude müssen in der 
Satzung gut identifizierbar benannt 
und kartiert werden, auch sollte un-
bedingt begründet werden, warum 
sie (historisch) „erhaltenswerte 
Bausubstanz“ darstellen: Warum 
würde dem denkmalwertrelevan-
ten Erscheinungsbild etwas feh-
len, wenn dieses Gebäude nicht an 
dieser Stelle in seiner konkreten 
äußeren Form vorhanden wäre? 
Der Begriff der erhaltenswerten 
Bausubstanz ergibt sich zwar spe-
ziell für die Denkmalbereiche nicht 
unmittelbar aus dem Gesetz, wird 
aber in § 30 Abs. 4 S. 4 Nr. 2 DSchG 
NRW im Zusammenhang mit dem 
Denkmalpflegeplan genannt. Die 
Denkmalbereichssatzung darf ihn 
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daher nach der vom LVR-Amt für 
Denkmalpflege im Rheinland ver-
tretenen Rechtsauffassung adap-
tieren und für den Denkmalbereich 
verwenden. Sie – selber geltendes 
Recht – steht insoweit im Einklang 
mit dem höherrangigen DSchG 
NRW, das diesen Begriff kennt, 
wenn auch nicht legal definiert. Im 
Baudenkmal hingegen müsste sol-
che Bausubstanz entweder aus der 
Kartierung und dem Eintragungs-
text „herausgeschnitten“ werden 
bzw. wäre nur in fachlich begrün-
deten Ausnahmefällen als Teil des 
Denkmals möglich, z. B. wenn ein 
denkmalwertrelevanter Funkti-
onszusammenhang zwischen der 
denkmalwerten Substanz und der 
erhaltenswerten Substanz besteht.

Denkmalbereich: kein pau­
schaler Vorrang bei Flächen­
denkmälern, aber auch kein 
Denkmalschutzinstrument 
zweiter Klasse
Die Rechtsprechung hat bereits 
früh entschieden, dass das Gesetz 
keinen Anlass bietet, von einem pau-
schalen Vorrang des Denkmalberei-
ches gegenüber dem Baudenkmal 
bei der Unterschutzstellung von 
Flächendenkmälern auszugehen. 
Weder muss bei einer Fläche oder 
einer Mehrheit baulicher Anlagen 
immer der Denkmalbereich dem 
Baudenkmal vorgezogen werden, 
noch ist – auf der anderen Seite – 
der Denkmalbereich ein „Denkmal-
schutz light“, der weniger Pflichten 
für die Denkmaleigentümerschaft 
und andere Betroffene generieren 
würde als das Baudenkmal (vgl. 
OVG NRW, Beschl. v. 8.5.1990 – 11 
B 2446/89). Es bedarf stattdessen 

immer der Einzelfallprüfung anhand 
der oben dargestellten Maßstäbe. 
Auch in jüngerer Zeit wurde diese 
Linie vom Oberverwaltungsgericht 
Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) 
fortgeführt: Für die Annahme der 
klägerischen Partei, eine ehe-
malige britische Militärsiedlung 
müsse aufgrund der Mehrheit von 
Anlagen zwingend als Denkmalbe-
reich geschützt werden und könne 
kein Baudenkmal sein, sah das OVG 
NRW im DSchG NRW a.F. „nicht den 
geringsten Anhalt“ (vgl. OVG NRW, 
Beschl. v. 11.7.2019 – 10 A 2477/18). 
Die vom Kläger vorgeworfene „Um-
gehung“ der gesetzlichen Vorgaben 
zur Festlegung eines Bebauungs-
komplexes als Denkmalbereich 
wurde als fernliegend angesehen, 
weil die einschlägigen Vorschriften 
des DSchG NRW a.F. keine klare 
Abgrenzung zwischen Denkmalbe-
reich und Baudenkmal beinhalteten, 
die hätten umgangen werden kön-
nen, sondern Begriffsbestimmun-
gen formulierten, die, je nach den 
konkreten Umständen, eine Unter-
schutzstellung sowohl in der einen 
als auch in der anderen Form zulie-
ßen. Es ist zu vermuten, dass sich 
diese Rechtsprechung auch nicht 
aufgrund des neuen DSchG NRW 
ändern wird.

Vorläufiger Schutz
Manchmal muss ein Denkmal mög-
lichst schnell unter Schutz gestellt 
werden, z. B. weil es von Verände-
rungen bis hin zum Abbruch bedroht 
ist. Steht seine Denkmaleigenschaft 
aber noch nicht abschließend fest, 
sondern wird diese nur mit einer ge-
wissen Wahrscheinlichkeit vermu-
tet, weil die Ermittlungen dazu noch 
nicht abgeschlossen sind, kommt 
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eine vorläufige Unterschutzstellung 
in Betracht. Für Baudenkmäler war 
und ist diese in § 4 DSchG NRW ge-
regelt, auch wenn es bei der Reform 
des DSchG NRW bestimmte Verän-
derungen betreffend die Art ihrer 
Umsetzung gab. Aktuell bedarf es 
der Mitteilung der Unteren Denk-
malbehörde an die Betroffenen, 
dass beabsichtigt sei, das Unter-
schutzstellungsverfahren einzu-
leiten (§ 4 Abs. 1 DSchG NRW); ob 
diese Mitteilung die Qualität eines 
Verwaltungsakts hat, ist juristisch 
aufgrund des unklaren Gesetzes-
wortlauts und -kontextes umstrit-
ten und bedarf noch der Beurteilung 
durch die Verwaltungsgerichte in 
NRW, insbesondere des OVG NRW, 
um Rechtssicherheit herzustellen. 
Für den Denkmalbereich hingegen 
gab es bis zur Gesetzesreform im 
Jahr 2022 keinerlei vorläufigen 
Schutz. Jetzt sieht § 10 Abs. 3 
DSchG NRW diesen wie folgt vor: 
„Der Beschluss, eine Denkmalbe-
reichssatzung aufzustellen, ist orts-
üblich bekannt zu machen. Mit der 
öffentlichen Bekanntmachung tritt 
die Schutzwirkung nach § 4 Absatz 
1 ein. Der vorläufige Schutz entfällt, 
wenn die Denkmalbereichssatzung 
nicht binnen zwei Jahren in Kraft 
tritt.“ Dieser schnellere Schutz ist 
sehr zu begrüßen.

Flankierende Satzungen
Neben der Denkmalbereichssat-
zung werden in den Kommunen 
häufig auch die Erhaltungs- und 
die Gestaltungssatzung als mögli-
che Mittel im Rahmen der Denkmal-
pflege und des Denkmalschutzes 

diskutiert. Diese ergeben sich nicht 
aus dem DSchG NRW, sondern aus 
§ 172 BauGB (Erhaltungssatzung) 
und § 89 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW 
2018 (Gestaltungssatzung). Beide 
Satzungsarten können also die 
Denkmalbereichssatzung nicht 
vollständig ersetzen, weil aus ih-
nen die denkmalrechtlichen Folgen 
nicht hergeleitet werden können. 
Die Erhaltungssatzung darf nicht 
ausschließlich auf den Denkmal-
schutz ausgerichtet werden, son-
dern muss als Kern immer einen 
bodenrechtlich-städtebaulichen 
Grund haben (vgl. OVG NRW, Be-
schl. v. 10.4.2007 – 10 A 305/05). 
Die Gestaltungssatzung ist auf 
ein gewünschtes Ortsbild ausge-
richtet und sichert deshalb nicht 
primär den historischen Bestand, 
sondern erlässt vor allem Regelun-
gen für die künftige Gestaltung (vgl. 
Gumprecht, a.a.O., S. 6). Vor allem 
aber käme eine Kommune ihrer 
gesetzlichen Pflicht (es ist keine 
Ermessensentscheidung) zur Un-
terschutzstellung einer Sache als 
Denkmal nicht nach, wenn sie nur 
diese beiden Instrumente wählen 
würde. Sie können aber oftmals 
sehr gut unterstützend als flankie-
rende Satzungen zur Denkmalbe-
reichssatzung verwendet werden. 
In diesem Fall ist darauf zu achten, 
dass sich keine inhaltlichen Wider-
sprüche zwischen diesen Satzungen 
ergeben; bereits bestehende, ältere 
Erhaltungs- und Gestaltungssat-
zungen sollten nötigenfalls an die 
neuere Denkmalbereichssatzung 
angepasst werden.
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Stolberg, Blick von 
Norden auf ev. Kirche 
Finkenberg mit Dach-
landschaft, Denkmal-
bereich Oberstolberg 
– Altstadt Stolberg. 
Foto: Silvia Margrit 
Wolf, LVR-ADR, 2023. 

Anmerkungen
1  Hiermit ist das Nordrhein-west-
fälische Denkmalschutzgesetz vom 
13.04.2022 gemeint. Das bis zu dessen 
Inkrafttreten am 01.06.2022 geltende 
Gesetz zum Schutz und zur Pflege der 
Denkmäler im Lande Nordrhein-West-
falen wird abgrenzend als DSchG NRW 
a. F. bezeichnet.
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Denkmalpflegerisches Arbeiten mit  
der Denkmalbereichssatzung
Ellen Westerhoff

Einleitung
Seit November 1988 arbeite ich als 
Denkmalpflegerin in der Unteren 
Denkmalbehörde der Stadt Viersen. 
Nach meinem Architekturstudium 
an der Technischen Universität Ber-
lin mit Schwerpunkt Denkmalpflege 
von 1978 bis 1983 habe ich 5 Jahre 
als freischaffende Mitarbeiterin in 
einem Architekturbüro in Kerken 
am Niederrhein gearbeitet. In dieser 
Zeit habe ich alle anfallenden Aufga-
ben einer Architektin übernommen: 
Entwürfe, Bauantragsstellungen, 
Ausführungszeichnungen, Massen-
ermittlungen, Ausschreibungen, 
Vergabegespräche, Bauleitungen 
und Abrechnungen. Die vielen 
Gespräche mit Bauherren und 
Bauherrinnen, mit Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen von Verwal-
tungsstellen und mit Handwerkern 
und Handwerkerinnen sind für mich 
bis heute ein gutes Rüstzeug, um 
die vielfältigen Aufgaben in ei-
ner Unteren Denkmalbehörde zu 
meistern. Eine gute verständliche 
Kommunikation und das Verständ-
nis für mögliche Komplikationen im 
Bereich des Bauens schaffen Ver-
trauen zu Denkmaleigentümern und 
Denkmaleigentümerinnen.

Als kleinste kreisfreie Stadt in Nord-
rhein-Westfalen wurde Viersen im 

Rahmen der kommunalen Gebiets-
reform 1970 Kreisstadt. Es wurden 
4 Stadtbezirke gebildet: Alt-Viersen, 
dem Herzogtum Gelderland ange-
hörend und seit 1856 mit Stadtrech-
ten ausgestattet, die Städte Dülken 
und Süchteln, dem Herzogtum Jü-
lich angehörend und seit 1364 bzw. 
1405 mit Stadtrechten ausgestattet, 
und die Gemeinde Boisheim, die seit 
1968 ein Stadtteil von Dülken war. In 
den Denkmallisten der Stadt Vier-
sen sind zurzeit 551 Baudenkmäler, 
37 Bodendenkmäler und 3 Denk-
malbereiche eingetragen, für die ich 
als einzige technische Mitarbeiterin 
zuständig bin.

Denkmalbereiche
Die erste Denkmalbereichssat-
zung „Innenstadt Süchteln“ trat 
am 12.12.1995 in Kraft. Zwar gab es 
bereits 1983 einen Antrag des Fach-
amtes auf Bildung eines Denkmal-
bereichs „Stadtkern Süchteln“, aber 
erst der Antrag der SPD-Fraktion 
1990 führte letztendlich zum Ziel. 
Schutzgut für den ovalförmigen 
historischen Ortskern ist der Orts-
grundriss und die bauliche Abfolge 
des Ortsbildes. Die Straßen, Wege 
und Plätze, der Verlauf der Bau-
fluchten, die Vor- und Rücksprünge 
der Bebauung und die kleinteilige 
Parzellierung der Grundstücke sind 
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1. Denkmalbereich 
Nr. 1 „Innenstadt 
Süchteln“. Karte:  
Ellen Westerhoff, 
UDB Viersen  
© GeoBasis NRW.

2. Denkmalbereich 
Nr. 2 „Rahser“. Karte: 
Ellen Westerhoff, 
UDB Viersen  
© GeoBasis NRW.

bereits in der Urkarte von 1812 dar-
gestellt und nahezu unverändert 
erhalten geblieben.

Die zweite Denkmalbereichssat-
zung „Rahser“ trat am 25.11.1999 
in Kraft. Die Entwicklung des Klein-
wohnungsbaus von 1909 bis 1955 
durch verschiedene ortsansäs-

sige Baugenossenschaften nach 
Entwürfen von verschiedenen ört-
lichen Architekten ist in Rahser 
straßenweise ablesbar. Der durch 
die wachsende Industrialisierung 
bedingte Bevölkerungszuwachs er - 
forderte zusätzlichen preiswerten 
Wohnraum. Hausnahe Gärten und 
Kleingartenanlagen dienten den 
Mietern zur Eigenversorgung. Es 
gab 3 Bauabschnitte: vor dem 1. 
Weltkrieg, zwischen den beiden 
Weltkriegen und nach dem 2. Welt-
krieg, die jeweils architektonisch 
ablesbar sind.

Die dritte Denkmalbereichssatzung 
„Historischer Stadtkern Dülken“ 
trat am 12.04.2018 in Kraft. Seit 
2005 mit Durchführung der „Dül-
ken-Konferenz“ als 2. Phase des ge-
förderten Stadtmarketingprozesses 
wurde das Ziel verfolgt, eine nach-
haltige Stabilisierung, Stärkung 
und Entwicklung der historischen 
Altstadt zu erreichen. 2010 wurde 
durch Ratsbeschluss ein Denkmal-
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3. Denkmalbereich 
Nr. 3. „Historischer 
Stadtkern Dülken“. 
Karte: Ellen Wester-
hoff, UDB Viersen  
© GeoBasis NRW.

pflegeplan verabschiedet. Ein Jahr 
später wurde die Einsetzung eines 
Gestaltungsbeirates und die Erar-
beitung einer Denkmalbereichssat-
zung beschlossen. Das Schutzgut 
ist wie in Süchteln der Ortsgrund-
riss und die bauliche Abfolge des 
Ortsbildes.

Fassaden, Fenster, Farbe
Grundsätzlich lege ich eine Akte wie 
folgt an: ein aktueller Lageplan liegt 
zur Orientierung obenauf. Es folgt 
ein Foto zum Zeitpunkt des Erlas-
ses der Denkmalbereichssatzung. 
Das ist insbesondere dann sehr 
hilfreich, wenn zwischenzeitlich 
Baumaßnahmen ohne Kenntnis 
und Erlaubnis der Unteren Denk-
malbehörde durchgeführt worden 
sind. Historische Bauzeichnungen 
und historische Fotos zeigen den 
Werdegang des Gebäudes auf. Oft-
mals lohnt sich auch ein Blick in die 
Bauarchivakte der Nachbarhäuser. 
Mögliche Literatur und eventuelle 
Bauspuren ergänzen mein Hinter-
grundwissen.

Wenn die ursprüngliche Fassade 
noch gut ablesbar vorhanden ist und 
lediglich die ursprünglichen Fens-
ter einer Modernisierung zum Opfer 
gefallen sind, ist es mein Bestreben, 
das historische Erscheinungsbild 
wiederherzustellen. Bei der Aus-
führung der Fenster orientiere ich 
mich – soweit vorhanden – an einem 
erhaltenen Bestandsfenster, an den 
historischen Bauzeichnungen oder 
im Siedlungsbau an einem histori-
schen erhaltenen Fenster in einem 
Nachbarhaus. Ein historisches Foto 
ist besonders hilfreich. Wenn es 
ein imposantes bekanntes Gebäu-
de in der Nachbarschaft gibt, sind 

in den Bildarchiven viele Aufnah-
men vorhanden und das gesuchte 
Objekt ist häufig auch erfasst. Bei 
Gebäuden aus der Gründerzeit sind 
Fensteröffnungen hochrechteckig. 
Sie sind in der Regel mit zweiflü-
geligen Fenstern mit Oberlichtern 
geschlossen. Dabei kommt es be-
sonders auf die richtige Position des 
Kämpfers an und dass die Proporti-
onen zwischen den Fensterflügeln 
und den Oberlichtern stimmen. 
Weicht der Baukörper bereits bei 
der Errichtung des Gebäudes von 
der Bauzeichnung ab und/oder gibt 
es keine Fotos, macht ein erfahrener 
Architekt oder eine erfahrene Ar-
chitektin eine Fassadenzeichnung. 
Man erkennt dann, ob die Fenster 
mit ihren Aufteilungen stimmig sind. 
Ist das Gebäude in seinem histori-
schen Erscheinungsbild nicht mehr 
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6. Rahser, Nauen-
straße 15. Foto:  
Ellen Westerhoff, 
UDB Viersen.

5. Dülken, Lange 
Straße 51. Foto:  
Ellen Westerhoff, 
UDB Viersen.

4. Dülken, Schöffen-
gasse 11. Foto:  
Ellen Westerhoff, 
UDB Viersen. 

wahrnehmbar, sollten neue Fenster 
nicht historisierend und zurückhal-
tend in ihrer Farbgebung sein. Grau 
oder anthrazit werden als Farben 
bevorzugt.

Nichts unterliegt der Mode mehr 
als Farbe. Intensive kräftige Far-
ben, Pastelltöne und Grau/Weiß 
wechseln sich in den Jahrzehnten 
regelmäßig ab. Im Allgemeinen gibt 
es keine historischen Vorgaben. 
Eine zurückhaltende Farbgebung 
wird bevorzugt. Ich lasse den Ei-
gentümern und Eigentümerinnen in 
der Regel die freie Wahl des Grund-
tons. Es gibt ihnen das Gefühl, nicht 
fremdbestimmt zu werden und ihren 
Geschmack mit einbringen zu dür-
fen. Für die Wandflächen soll die 
Farbe möglichst dunkler sein als 
für die Dekorationen. Beide Farben 
sollen aus der gleichen Farbfamilie 
stammen. Der Sockel als „Funda-
ment“ des Gebäudes soll dunkel 
gestrichen werden. Bei schmuck-
losen Fassaden sind auch Fenster-
faschen möglich. Wie so häufig gilt: 
weniger ist mehr. Je geringer der 
Kontrast zwischen Wandflächen und 
Dekorationen, umso „edler“ wirkt 
das Gebäude. Eine Fassade sollte 
nicht als Kindermalbuch verstanden 
werden, wie es gerade in den 1970er 
und 1980er häufiger der Fall war.

Fassadenreparaturen
Wie in allen Innenstädten sind auch 
in den Denkmalbereichen der histo-
rischen Innenstädte bei vielen his-
torischen Gebäuden die Fassaden 
im Erdgeschoss durch großflächige 
Schaufensteranlagen völlig aufge-
löst worden. Gerne wurden groß-
flächige Fassadenverkleidun gen 
aus Granit auf die verbleibenden 
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7. Dülken, Schöffen-
gasse 27, Photo-
voltaik auf dem Dach. 
Foto: Ellen Wester-
hoff, UDB Viersen.

Wandflächen aufgebracht. Rück - 
sicht auf die Gestaltung der Ober-
geschosse wurde dabei nicht ge-
nommen. Häufig gibt es mehrere 
Umbauphasen, bis die Fassade bis 
zur Unkenntlichkeit verändert wor-
den ist. Daher ist es mein Ziel, wie-
der eine Verbindung zwischen den 
Erd- und den Obergeschossen zu 
erreichen. Wenn das Gebäude wei-
terhin als Wohn- und Geschäftshaus 
genutzt wird, ist eine Veränderung 
der Schaufensteranlage von den 
Geschäftsleuten nicht gewünscht. 
Jedoch der Rückbau von Granitplat-
ten, eine farbliche Angleichung der 
Geschosse, eine transparente Re-
genüberdachung und eine dezentere 
Werbung führen zu einem harmo-
nischen Gesamtbild.

Wenn in einem Gebäude zwei ver-
schiedene Ladennutzungen vorhan-
den sind und dieses auch durch eine 
unterschiedliche Gestaltung der Fas-
sade und der Werbeanlagen wahr-
nehmbar ist, hat eine weitere Teilung 
in der Erdgeschosszone stattgefun-
den. Auch hier muss das Ziel sein, 
wieder das Gebäude als Gesamtes 
wahrzunehmen und insbesondere 
auf eine abgestimmte Gestaltung 
der Werbung Einfluss zu nehmen.

Im Einzelfall sollte auch der Rückbau 
einer Fassade auf das historische 
Erscheinungsbild eines Gebäudes 
möglich sein. Wenn das Gebäude 
städtebaulich exponiert steht und 
Sichtbezüge mit weiteren Gebäuden 
mit ähnlicher Gestaltung hat, wird 
die historisierende Fassade wohl-
tuend wahrgenommen. Zumal die 
Geschäftsnutzung immer häufiger 
aufgegeben und gegen eine Wohn-
nutzung ausgetauscht wird. Damit 

verlieren die großen Schaufenster-
anlagen ihre Funktion. Am Ende soll 
die Denkmalbereichssatzung die 
Innenstädte durch den Erhalt des 
historischen Erscheinungsbildes 
stärken.

Energetische Ertüchtigung
Der Wunsch nach Photovoltaikanla-
gen, gelegentlich auch nach Ther-
mieanlagen, ist natürlich auch in 
den Denkmalbereichen zunehmend 
vorhanden. Ich stehe der Installati-
on der entsprechenden Module nicht 
grundsätzlich ablehnend gegen-
über. Die Entscheidungsgrundlagen 
für Solaranlagen auf Denkmälern 
des Ministeriums für Heimat, Kom-
munales, Bau und Digitalisierung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 8. November 2022 sind be-
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8. Rahser,  
Düppelstraße 6–8, 
Wärmedämm-
verbundsystem.  
Foto: Ellen Wester-
hoff, UDB Viersen.

9. Süchteln,  
Hochstraße 15,  
Geschäftsfassade. 
Foto: Ellen Wester-
hoff, UDB Viersen.

reits eine Vorgabe, an denen sich 
die Unteren Denkmalbehörden zu 
orientieren haben. Die Dachland-
schaften der Denkmalbereiche 
in Viersen sind bereits vor Erlass 
ihrer Satzungen mit Dachgauben, 

Dachflächenfenstern, Antennen 
und Modulen vielfältig verändert 
worden. In den engen Gassen sind 
viele Dachflächen vom Straßen-
raum auch nicht wahrnehmbar. 
Daher beschränke ich mich in der 
Regel auf die Ausführung und die 
Verlegung der Photovoltaikmodule. 
Sie müssen durchgefärbt – all black 
oder full black –, ohne silberfar-
bene Einfassungen und möglichst 
zusammenhängend auf der jewei-
ligen Dachfläche verlegt werden.

Das Aufbringen von Wärmedämm-
verbundsystemen ist weniger ein 
Thema in den historischen Altstäd-
ten, sondern im Wohnungsbau im 
Denkmalbereich Rahser. Insbeson-
dere die Wohnhausgruppen, die 
nach den Ersten und Zweiten Welt-
kriegen errichtet worden sind, wei-
sen Mauerstärken auf, die zwingend 
eine zusätzliche Wärmedämmung 
benötigen. Ein 25 cm starkes Zie-
gelmauerwerk mit Außen- und In-
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10. Süchteln,  
Hochstraße 17,  
Geschäftsfassade. 
Foto: Ellen Wester-
hoff, UDB Viersen.

nenputz ohne Luftschicht und/oder 
Wärmedämmung ist zweifelsfrei zu 
gering. Durch die Einführung des 
Energiepasses fühlten sich die Woh-
nungsbaugesellschaften gezwun-
gen tätig zu werden, um ihre Miets-
häuser energetisch zu ertüchtigen. 
Sie wollten ihre langjährigen Mieter 
als Bestandskunden nicht verlieren. 

Ein Innendämmputz kam aus ver-
schiedenen Gründen nicht in Fra-
ge. Mit Hilfe eines Energieberaters 
wurde die notwendige Stärke der 
Dämmung ermittelt. Im Einzelfall 
wurde anschließend entschieden, 
wie mit den historischen Dekoren 
umgegangen werden sollte. Die 
Architektur der betroffenen Wohn-
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11. Dülken,  
Börsenstraße 6, 
ehem. Geschäftsfas-
sade, nun Wohnhaus. 
Foto: Ellen Wester-
hoff, UDB Viersen.

häuser ist gekennzeichnet durch 
verputzte Wandflächen mit Tür- 
und teilweise Fenstergewänden 
sowie Traufgesimsen aus Ziegeln, 
partiell auch Formziegeln. Bei den 
Tür- und Fenstergesimsen wurde 
flächenbündig angeputzt. Auffäl-
ligere Dekorationen wurden im 
Einzelfall auch durch neue Ziegel 
nachgebildet. Die Kellersockel blie-
ben unverändert, so dass die Wand-
flächen heute stärker hervorstehen. 
Am Ende gab es auch Kompromisse. 
Es fällt leichter, den durch das Wär-
medämmverbundsystem bedingten 
Veränderungen an der Fassade zu-
zustimmen, wenn stattdessen das 
historische Erscheinungsbild durch 
den Rückbau der nicht unterteilten 

Kunststofffenster und den Einbau 
von Holzfenstern mit der histori-
schen Teilung wiederhergestellt 
wird. Eine abgestimmte Farbgebung 
eines Häuserblocks unterstreicht 
diese Wirkung. 

Impulsquartiere
Um die Innenstadt Dülken zu stär-
ken, wurden zusammenhängen-
de Gebäude von der städtischen 
Grundstücksmarketinggesellschaft 
erworben. Damit will die Stadt Vier-
sen mit gutem Beispiel vorangehen, 
vermeintlich marode Bereiche zu 
sanieren und mit neuem Leben zu 
füllen. Zwei Bereiche werden als 
Impulsquartiere entwickelt. Sie 
sollen zukünftig sowohl innerstäd-
tisches hochwertiges Wohnen und 
privates Grün als auch Bereiche für 
eine Nutzung für Gewerbe und Ar-
beiten aufweisen. Dabei wurden die 
Vertreterinnen der Denkmalpflege 
frühzeitig beteiligt, um Einfluss auf 
den notwendigen Erhalt von Gebäu-
den und auf die Proportionen und 
Gestaltung von möglichen Neubau-
ten zu nehmen. Auch hier gilt es, 
gründlich in den Archivbauakten zu 
recherchieren und historische Fotos 
zu Hilfe zu nehmen. Die Quartiere 
müssen ihren Charakter behalten 
und sollen dennoch für mögliche 
notwendige Änderungen Raum 
bieten. Dabei darf die Wirtschaft-
lichkeit eines angedachten Bauvor-
habens nicht außer Acht gelassen 
werden. Andererseits darf es nicht 
das einzige Kriterium sein. Dieses 
Gleichgewicht gilt es zu finden.
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1. Krefeld-Uerdingen, 
Denkmalbereich  
Historischer Stadt-
kern Uerdingen, 
Luftbild. Quelle:  
STADTGUUT, Stadt 
Krefeld. 

Aktualisierung älterer Satzungen  
am Beispiel Historischer Stadtkern  
Krefeld-Uerdingen
Kirsten Steffens

Denkmalbereichssatzung 
Uerdingen
Warum ist Uerdingen überhaupt 
Denkmalbereich? Warum war es 
dringend geboten, die vorhandene 
Denkmalbereichssatzung aus 1995 
fortzuschreiben? Der „Historische 
Stadtkern Uerdingen“ besitzt ei-
nen herausragenden Zeugniswert 
in städtebaulichen, baugeschicht-
lichen sowie stadtgeschichtlichen 
Belangen. Der festgesetzte Bereich 
„Historischer Stadtkern Uerdingen“ 
ist ein Beispiel für eine planmäßige 
mittelalterliche Stadtanlage. Er do-
kumentiert die Neuanlegung nach 
dem typischen kurkölnischen Stadt-
grundriss aufgrund von Hochwas-
sern und zollstrategischen Gründen 
zwischen 1269 und 1272. Ab ca. 1700 
setzten infolge wirtschaftlicher 
Aufschwünge Phasen baulicher 
Weiterentwicklungen des mittel-
alterlichen Stadtrundrisses ein, 
die insbesondere durch repräsen-
tative Bürgerhäuser bis heute das 
Stadtbild prägen. Darüber hinaus 
bezeugt der Denkmalbereich das 
Wachstum Uerdingens in der Zeit 
der Industrialisierung sowie den 
Strukturwandel und die baulichen 
Umstrukturierungen seit 1945. 

Denkmalbereichssatzung 2023
Ziel der Denkmalbereichssatzung 
ist es, das Stadtgefüge in seiner 
städtebaulichen substanziellen Ge  - 
stalt, baulichen Typologie sowie der 
räumlichen Ausprägung als flächen-
wirksames Dokument zu erhalten.
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2. Denkmalbereich 
Historischer Stadt-
kern Uerdingen, alte 
und neue Fassung. 
Karte: STADTGUUT, 
Stadt Krefeld  
© GeoBasis NRW. 

Die Satzung beschreibt deshalb die 
zu schützenden Bestandteile des 
Stadtkerns: 
• die Stadtstruktur mit Stadt-

grundriss, Straßenraster, 
Stadtbefestigung, Grün- und 
Freiräumen sowie Bebauungs-
struktur, 

• den Gebäudebestand inklusive 
Einfriedungen, 

• die Sichtbeziehungen, Fernwir-
kung und Silhouette.

Die Satzung regelt:
• den Erhalt des Stadtgefüges in 

seiner städtebaulichen subs-
tanziellen Gestalt,

• den Erhalt der baulichen Typo-
logie,

• erhaltenswerte Bausubstanz, 

denn im Rahmen der Aufstel-
lung der Satzung sind auch alle 
Gebäude auf Denkmalwürdig-
keit überprüft worden.

Räumlicher Geltungsbereich
Wesentliche Änderungen:
• räumlicher Geltungsbereich 

nach Norden erweitert (Micha-
elskirche);

• Sachlicher Geltungsbereich 
erweitert:
1. Stadtstruktur (u. a. Aussagen 

zu Straßenraster, Stadttoren, 
Stadtbefestigung, Fußfall-
stationen, Kunstobjekten, 
Bäumen, Plätzen etc.)

2. Gebäudebestand und Einfrie-
dungen, u. a. verschiedene 
Gebäudearten 
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3. Denkmalbereichs-
satzung: Historischer 
Stadtkern Uerdingen, 
Anlage 1: Räumlicher 
Geltungsbereich. 
Karte: STADTGUUT, 
Stadt Krefeld  
© GeoBasis NRW. 

4. Denkmalbereich  
Historischer Stadt-
kern Uerdingen, 
Gestaltungskonzept. 
Schema: STADTGUUT, 
Stadt Krefeld.

3. Blickbezüge, Fernwirkung 
und Silhouette;

• Aufnahme von Erhaltenswerter 
Bausubstanz;

• wesentlich ausführlichere 
Beschreibungen der einzelnen 
Schutzgegenstände (von 5 auf 
17 Seiten plus 3 Anlagen) und 
Begründung.

Gestaltungskonzept Uerdingen
Übergeordnete Ziele:
• Erhalt des historischen Stadt-

grundrisses,
• Erhalt der Blickbeziehungen 

und Silhouette, 
• Orientierung von Neubebauung 

an den Merkmalen der histori-
schen Gebäudetypen,

• einheitlicher Material- und 
Farbkanon für Fassaden und 
Gebäudeteile,

• „Harmonische Einfügung“ von 
Werbeanlagen.

Gestaltungssatzung Uerdingen 
Ziel der Gestaltungssatzung ist es, 
dass die Gestaltung der auf das 
Straßen- und Stadtbild einwirken-
den baulichen Anlagen dem histo-
risch geprägten Erscheinungsbild 
des historischen Stadtkerns folgen 
und sich nach Art, Umfang und Er-
scheinungsform einfügen sollen.
Grundsätzlich wird zwischen fol-
genden Gebäudekategorien un-
terschieden:
•	 Baudenkmäler,
•	 erhaltenswerte Bausubstanz,
•	 übrige Gebäude und Neubauten.

Es werden folgende übergeordnete 
Ziele für die jeweilige Kategorie for-
muliert (abgeleitet aus den Zielen 
der Denkmalbereichssatzung):
•	 Baudenkmäler und erhaltens-

werte Bausubstanz 
Erhalt, Instandsetzung und 
Sichtbarmachung der ur-
sprünglichen Charakteristik 
und Stilmerkmale der stra-
ßenseitigen Fassade sowie des 
Daches (Baudenkmäler werden 
nach DSchG NRW beurteilt,  
erhaltenswerte Bausubstanz im 
Rahmen dieser Satzung);

•	 übrige Gebäude sowie Neu-
bauten: Orientierung an den 
gestalterischen Merkmalen 
prägender Bebauungstypen.



40

5. Denkmalbereich  
Historischer Stadt-
kern Uerdingen. 
Räumlicher Gel-
tungsbereich im 
Gestaltungskonzept 
mit Teilbereichen A 
(Kern) und Teilbe-
reich B (Viertel).  
Karte: STADTGUUT, 
Stadt Krefeld © 
GeoBasis NRW. 

Räumlicher Geltungsbereich
Aufgrund der vorhandenen Be-
bauung werden zwei Teilräume 
auf grund des ähnlichen Baualters 
und stadtgestalterischer Merkmale 
festgelegt: Teilbereich A (Der Kern) 
und Teilbereich B (Die Viertel). 

Inhalte
Im Einzelnen werden Festsetzungen 
getroffen für: 
• Baukörper, 
• Fassaden, 
• Fenster, Türen und Tore,
• Eingangsbereiche, Vordächer, 

Kragplatten, Balkone und 

Markisen,
• Dächer,
• Dachaufbauten,
• Vorbereiche, seitliche und 

rückwärtige Bereiche sowie 
Grundstückseinfriedungen.

Beispiel Baukörper
• Gebäude haben hinsichtlich 

ihrer Straßenfrontbreite die 
jeweils vorhandene, historisch 
verbürgte Parzellengliederung 
gemäß Grundriss nach der 
Urkarte von 1830 (siehe Anlage 
3 der Gestaltungssatzung) zu 
berücksichtigen.

• Gebäude, die sich in ihrer Stra-
ßenfrontbreite über mehrere 
historische Parzellen nach der 
Urkarte von 1830 erstrecken, 
müssen in senkrechte Fas-
sadenabschnitte gegliedert 
werden, anhand derer sich die 
historische Parzellenbreite 
ablesen lässt. Die Gliederung 
kann durch Farbwechsel, Mate-
rialwechsel oder Gliederungs-
elemente erfolgen.

• Das Verhältnis von Wandöffnun-
gen zu geschlossenen Wandflä-
chen darf max. 30 zu 70 Prozent 
betragen. Im Teilbereich A 
kann für übrige Gebäude und 
Neubauten der Anteil der 
Wandöffnungen bei Gebäuden 
mit gewerblich oder öffentlich 
genutzten Erdgeschosszonen 
bis zu 40 Prozent betragen.

• Bei Neubauten sind Fassa-
densockel auszubilden. Als 
Material für Fassadensockel ist 
ausschließlich Naturstein, z. B.  
Basaltlava, Blaustein, oder 
verputztes Mauerwerk zulässig. 
Im Teilbereich „B“ sind Fassa-
densockel zusätzlich in Ziegel-
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mauerwerk zulässig. Zulässige 
Farbtöne für Fassadensockel 
sind dem Farbtonkonzept (An-
lage 5 der Gestaltungssatzung) 
zu entnehmen. 

•	 Dachform und Dachneigung 
haben sich bei Änderungen 
der übrigen Gebäude an dem 
historisch verbürgten Erschei-
nungsbild zu orientieren. Bei 
Neubauten sind ausschließlich 
Satteldach und Mansarddach 
als Dachform zulässig. Auf un-
tergeordneten Gebäudeteilen, 
Nebenanlagen und Garagen 
sind Flachdächer zulässig.

Beispiel Dächer

Beispiel Dachaufbauten
• Dachgauben, die von der öffent-

lichen Verkehrsfläche einseh-
bar sind, sind ausschließlich als 
Einzelgauben (Giebelgauben, 
Walmgauben oder Flachdach-
gauben im stehenden Format) 
zulässig. 

• Technische Aufbauten und 
Anbauten sind so auf dem 
Dach anzubringen, dass sie 
von öffentlichen Verkehrsflä-
chen nicht einsehbar sind. Ist 
dies aufgrund der allseitigen 
Einsehbarkeit der Dachflächen 
nicht realisierbar, können tech-
nische Aufbauten und Anbauten 
gegen Nachweis ausnahms-
weise untergeordnet und in 

farblicher Anpassung an das 
Dach ausgeführt werden. 

• Ausnahmsweise sind Solar-
anlagen auf Dachflächen, die 
von öffentlichen Verkehrsflä-
chen aus einsehbar sind, im 
Einzelfall zulässig, wenn sie 
mit dem Erscheinungsbild des 
Denkmalbereichs städtebaulich 
und denkmalfachlich vereinbar 
sind, und nur geringfügig in das 
Erscheinungsbild eingreifen. 

• Solaranlagen auf Dachflä-
chen, die nicht von öffentlichen 
Verkehrsflächen aus einseh-
bar sind, sind zulässig, wenn 
sie nicht in den Bereich des 
Dachüberstandes reichen, ihre 
Position gestalterisch auf die 
Gliederung der darunterliegen-
den Fassade und auf weitere 
Dachaufbauten abgestimmt ist 
und nichtglänzende Elemente 
verwendet werden, die sich in 
Form und Farbe dem Erschei-
nungsbild anpassen.

Beispiele zu Regelungen 
•	 § 8 (9) Aufbringen von Wärme-

dämmputzen auf historischen 
Fassaden vor Baujahr 1945 ist 
unzulässig. Auf unprofilierten 
Brandgiebeln ist das Auftra-
gen von Wärmedämmputzen 
zulässig. 
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6. Werbeanlagensat-
zung: Historischer 
Stadtkern Uerdingen, 
Anlage 1: Räumlicher 
Geltungsbereich.  
Karte: STADTGUUT, 
Stadt Krefeld  
© GeoBasis NRW.

Werbeanlagensatzung
Ziele und Inhalt:
• Ziel der Werbeanlagensatzung 

ist die Sicherung und Stärkung 
der Stadtbildqualität des histo-
rischen Stadtkerns Uerdingens.

• Die Satzung legt deshalb Min-
deststandards für Art, Position, 
Größe und Gestaltung und 
Anzahl von Werbeanlagen fest.

• Sie strebt einen Ausgleich öf-
fentlicher und privater Interes-
sen an, um die identitätsstiften-
den Merkmale zu stärken.

Gestaltungshandbuch Bebauung
Ziele: 
• Erläutert und begründet die 

gestalterischen Festsetzungen 
von Gestaltungs- und Werbean-
lagensatzung;

• gibt Empfehlungen zum 
Umgang mit dem historischen 
Gebäudebestand;

• dient als Orientierungshilfe, 
damit Bebauung im Stadtkern 
bewahrt, gepflegt und quali-
tätsvoll weiterentwickelt wird.
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Themenblock II:  
Fallbeispiele – Denkmalbereich 

und Stadtplanung
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Die Denkmalbereichssatzung  
als Bestandteil einer integrierten  
Stadtgestaltungsstrategie. 
Viele Instrumente verbessern den Brei
Helmut O. H. Hardt

Der Untertitel nimmt die Kernthe-
se dieses Beitrags schon vorweg. 
Abgeleitet aus der Warnung „Viele 
Köche verderben den Brei“ wird hier 
darauf abgezielt, dass bei der Stadt-
gestaltung der Einsatz mehrerer 
unterschiedlicher, sich gegenseitig 
ergänzender Instrumente ganz im 
Gegenteil die Wirkung – also den 
Brei – deutlich verbessern kann. 
Denkmalbereichssatzungen soll-
ten immer Bestandteil einer integ-
rierten Stadtentwicklungsstrategie 
sein und nicht den Versuch unter-
nehmen, diese ersetzen zu wollen.

Vorab lassen sich verschiedene 
Grundaussagen formulieren, die 
für die Anwendung von Denkmal-
bereichssatzungen beachtet werden 
sollten: 
• Der Beschluss von Denkmal-

bereichssatzungen ist keine 
freiwillige kommunalpoliti-
sche Planungsentscheidung, 
sondern vielmehr eine Tatsa-
chenentscheidung. Liegen die 
fachlichen Voraussetzungen für 
eine Denkmalbereichssatzung 
vor und wurde dies gutachter-
lich belegt, so ist eine solche 
Satzung nach Durchlaufen 
des Aufstellungsverfahrens 
inkl. Bürgerbeteiligung zu 
beschließen (siehe auch: § 11 

„Ersatzvornahme zum Schutz 
von Denkmalbereichen“ DSchG 
NRW vom 13.04.2022).

• Gute Stadtgestaltung lässt 
sich nicht durch ein einziges 
Instrument allein erreichen 
bzw. verordnen. Auch der 
Beschluss von Denkmalbe-
reichssatzungen ist kein Garant 
für gute Stadtgestaltung. Eine 
Denkmalbereichssatzung ist 
zwar ein wichtiges Instrument 
der Stadtgestaltung, sollte aber 
im Idealfall immer ergänzt und 
unterstützt werden durch eine 
Reihe anderer Instrumente und 
Planungsansätze.

• Die Ergänzung von Gestal-
tungssatzungen durch Denk-
malbereichssatzungen ist 
immer dann sinnvoll, wenn 
die fachlichen Grundlagen 
dafür gegeben sind. Selbst 
die umfangreichste Gestal-
tungssatzung kann nicht alle 
Gestaltungsdetails und Gestal-
tungseventualitäten erfassen 
und abschließend regeln. 

• Die Denkmalbereichssat-
zung ist vom Wesen her kein 
Reglementierungsinstrument, 
sondern ein Beratungsinstru-
ment. Wichtigste Elemente sind 
dabei zum einen die Vermitt-
lung eines Selbstbewusstseins 
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1. Ortskerne von  
Nieukerk und  
Aldekerk. Karte: 
Helmut O. H. Hardt, 
Kevelaer.

an die Eigentümer, in einem 
städtebaulichen Qualitätsbe-
reich zu leben und zum anderen 
das Angebot, durch fachliche 
Beratung gemeinsam zu guten 
Gestaltlösungen zu kommen.

Die Denkmalbereichssatzungen 
Aldekerk und Nieukerk als 
Bestandteil der integrierten 
Ortskernentwicklung
Die Gemeinde Kerken hat in den 
Jahren 2018 und 2019 ein integ-
riertes städtebauliches Handlungs-
konzept (IHK) für die Ortskerne von 
Aldekerk und Nieukerk erarbeitet, 
beschlossen und im Oktober 2019 
den Bewilligungsbescheid für die 
Durchführung der Gesamtmaßnah-
me erhalten.

Die durchaus ungewöhnliche Er-
arbeitung eines integrierten städ-
tebaulichen Handlungskonzeptes 
für gleich zwei Ortskerne hatte an 
erster Stelle den Hintergrund, dass 
ein Ortskern alleine die grundzen-
trale Versorgung der Gemeinde 
nicht sicherstellen kann und dem-
nach beide Ortskerne insbesonde-
re in ihrer Versorgungsfunktion zu 
stärken sind. Daneben gab es noch 

eine Reihe anderer Ansatzpunkte, 
die für eine gemeinsame Bearbei-
tung sprachen, wie zum Beispiel die 
historische Grundstruktur der bei-
den Ortskerne und die jeweils große 
Anzahl an denkmalgeschützten und 
denkmalwürdigen Gebäude.

Bei der Formulierung eines inte-
grierten Leitbildes mit Zielsetzun-
gen und Handlungsfeldern für die 
beiden Ortskerne stellt der Bereich 
Stadtgestaltung einen von sechs 
Themenbereichen dar, welcher 
aber wiederum durch die anderen 
Handlungsbereiche stark beein-
flusst wird:
• Weiterentwicklung der gemein-

samen Versorgungsfunktion/
Einzelhandel,

• Ergänzung der Straßenraum-
gestaltung, insbesondere in 
Einkaufsbereichen,

• Ausbau der sozialen Infrastruk-
tur, Kinderbetreuung, Senio-
renwohnen, Schulzentrum,

• Freiraumqualität stärken, 
insbesondere durch Aufwertung 
und Vernetzung,

• Ortsgestalt verbessern bei Fas-
saden-/Hofstrukturen, histori-
schen Ortskernelementen,

• Verkehrsoptimierungen, ÖPNV-
Haltepunkte, Bus-Anbindung, 
Park & Ride, Bike & Ride.

Im Rahmen der Bestandsanalyse in 
den Ortskernen konnte auf umfang-
reiche Unterlagen, Informationen 
und Vorarbeiten der Heimatvereine 
in Aldekerk und Nieukerk sowie des 
Gemeindearchivs zurückgegriffen 
werden. Anders als in vielen an-
deren Kommunen, in denen bür-
gerschaftliches Engagement für 
Gestaltungsthemen nicht bis kaum 
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2. Aktivitäten der 
Heimatvereine und 
des Gemeindearchivs. 
Foto: Helmut O. H. 
Hardt, Kevelear.

vorhanden ist oder zunächst initi-
iert werden muss, konnte in der 
Gemeinde Kerken auf fundierte 
Materialien und fachkompetente 
Gesprächspartner zurückgegriffen 
werden. Unter anderem haben die 
Heimatvereine gemeinsam mit dem 
Gemeindearchiv folgende Publika-
tionen und Initiativen erarbeitet und 
umgesetzt:
• Bestandserfassung zu histori-

schen und ortsbildprägenden 
Gebäuden,

• Publikation zu historischen 
Straßennamen,

• Publikation zu Aldekerker Bau-
meistern von 1893–1931 (G. und 
H. Hoyer),

• Ausarbeitung von Denkmalpfa-
den für beide Ortskerne.

Aber auch die Gemeinde Kerken 
selbst ist seit vielen Jahren im 
Themenfeld Stadtgestaltung sehr 
aktiv und setzt dazu unterschied-
liche Instrumente ein:
• Gestaltungssatzungen für die 

Ortskerne von Aldekerk und 
Nieukerk (1991),

• Gestaltungssatzungen im 
Rahmen der Aufstellung von 
Bebauungsplänen, 

• Fassadenwettbewerb zur Prä-
mierung guter Gestaltungsbei-
spiele (2-jährig).

Trotz dieser sehr günstigen Aus-
gangslage in der Bestandsanalyse 
hat sich unter anderem auch im 
Rahmen von Ortsspaziergängen 
mit Bürgern der fachliche Eindruck 
bestätigt, dass es dennoch hohen 
Handlungsbedarf bei der Gestaltung 
von Freiräumen und Gebäuden in 
den Ortskernen gibt. Die Gestal-
tungssatzungen haben sicherlich 

seit 1991 positiv gewirkt, insbeson-
dere bei der angepassten Gestal-
tung von Werbeanlagen. Dennoch 
gibt es nicht wenige Gestaltungs-
defizite, so dass eine Überarbeitung 
der beiden Gestaltungssatzungen 
als eine wichtige Maßnahme defi-
niert wurde.

Darüber hinaus bestand auch in 
der Bürgerschaft sowie in Politik 
und Verwaltung die Einsicht, dass 
Gestaltungssatzungen nicht alle 
Details einer Gebäudegestaltung 
erfassen und abschließend so re-
geln können, dass in jedem Fall 
immer ein optimales Ergebnis da-
bei herauskommt. Deshalb sollten 
die Gestaltungssatzungen jeweils 
durch eine Denkmalbereichssat-
zung ergänzt werden. Grundsätzlich 
war die fachliche Voreinschätzung 
so, dass genügend Anhaltspunkte 
für Denkmalbereichssatzungen 
bestehen. Die Arbeitsaufträge zur 
besseren Umsetzung von Gestalt-
qualität in den Ortskernen wurden 
daher wie folgt definiert:
• Fertigstellung des IHK mit 

einem zentralen Handlungsbe-
reich Ortsgestaltung (2018),

• Beantragung Städtebauförde-
rungsmittel / insb. Fassaden- 
und Hofprogramm (2018),
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